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GUT VORBEREITET: 

PRÜFUNG NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ 

FÜR DIENSTLEISTER (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG) 

Hinweise der Aufsichtsbehörde 

 

▪ Warum werden Sie geprüft? 

Die Aufsichtsbehörde wird nach und nach alle Dienstleister für Gesellschaften und für 

Treuhandvermögen oder Treuhänder gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 13 GwG überprüfen. 

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung möglichst flächendeckend zu erschwe-

ren, ist es wichtig, dass sich alle Dienstleister gleichermaßen an die gesetzlichen 

Pflichten halten. Die Aufsichtsbehörden haben vom Gesetzgeber den Auftrag, dies zu 

überprüfen. Wo nicht genau hingeschaut wird, mit wem Geschäfte gemacht werden, 

haben Kriminelle umso leichteres Spiel: Sie scheuen die Transparenz, die das Geld-

wäschegesetz fordert. Wenn sich alle Dienstleister an das Geldwäschegesetz halten, 

verdrängt dies den „Markt“ für Geldwäscher und stärkt den fairen Wettbewerb.  

 

▪ Sie haben ein Schreiben der Aufsichtsbehörde erhalten, aber Fragen dazu? 

Zunächst wird Ihnen in der Regel ein Fragebogen übersandt, um festzustellen, ob Sie 

Tätigkeiten ausüben, bei denen Sie die Pflichten des Geldwäschegesetzes zu beach-

ten haben. Trifft dies zu, wird in einem zweiten Schritt eine Prüfung eingeleitet. Falls 

Sie Fragen zu den Schreiben haben, rufen Sie zeitnah bei der im Briefkopf des Regie-

rungspräsidiums genannten Ansprechperson an oder schicken Sie eine E-Mail, in der 

Sie Ihre Fragen schildern. Die Kolleginnen und Kollegen der Geldwäscheaufsicht wer-

den immer versuchen, Ihnen weiterzuhelfen. 

 

▪ Die Frist reicht nicht aus? Melden Sie sich - rechtzeitig! 

Halten Sie die Ihnen gesetzten Fristen ein – sollte es Ihnen ausnahmsweise nicht mög-

lich sein, fristgerecht zu antworten oder bis dahin (alle) angeforderten Unterlagen vor-

zulegen, bitten Sie rechtzeitig vor Ablauf der Frist um eine Fristverlängerung und be-

gründen Sie Ihre Bitte. So verhindern Sie zusätzlichen Aufwand und dass die Vorlage 
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der Unterlagen kostenpflichtig angeordnet, ggf. mit Zwangsmitteln durchgesetzt und 

evtl. sogar ein Bußgeld gegen Sie verhängt wird.  

 

▪ Mitwirkungspflichten:  

In § 52 des Geldwäschegesetzes ist geregelt, dass Sie, die Mitglieder Ihrer Organe so-

wie Ihre Beschäftigten bei einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde verpflichtet sind, 

mitzuwirken, indem sie auf Verlangen unentgeltlich 

o Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu erteilen 

und 

o Unterlagen vorzulegen haben, 

die für die Einhaltung des Geldwäschegesetzes von Bedeutung sind. 

Die geldwäscherechtlichen Pflichten haben Sie als Dienstleister persönlich zu erfüllen; 

es handelt sich nicht um eine steuerrechtliche Prüfung – ein Verweis auf eine Steuer-

beratungskanzlei ist nicht zulässig.  

Beachten Sie außerdem, dass Sie es dulden müssen, wenn Bedienstete der Aufsichts-

behörde oder ggf. sonstige Personen, die in deren Auftrag die Prüfung durchführen, 

Ihre Geschäftsräume innerhalb der üblichen Betriebs- und Geschäftszeiten betreten 

und besichtigen. In der Regel kündigt die Behörde eine Vor-Ort-Prüfung an – sie darf 

aber auch unangekündigte Kontrollen durchführen, bei denen Sie dennoch mitwirken 

müssen. Die Aufsichtsbehörde kann auch einen anderen Prüfungsort bestimmen und 

Sie z. B. in die Dienststelle bitten. 

▪ Welche Unterlagen könnten im Fall einer Prüfung von Ihnen verlangt werden? 

 

• Summen- und Saldenliste 

• Aktuellste Risikoanalyse – schriftlich, mit Datum und Unterschrift der geschäftsfüh-

renden Person (Genehmigungsvermerk); bei mehreren Mitgliedern in der Unter-

nehmensleitung: stattdessen Unterschrift der für das Risikomanagement verant-

wortlichen Person (§ 4 Abs. 3 GwG) 

• Sofern Sie Mitarbeiter in relevanten Bereichen, z.B. Kundenakquise/Vertragsab-

schlüsse/Buchhaltung, beschäftigen: Belege über Mitarbeiterunterrichtungen zu 

Typologien und Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die 

geldwäscherechtlichen Pflichten sowie Organisationsanweisungen u. ä. zur Umset-

zung des Geldwäschegesetzes 

Bitte legen Sie jeweils nur die von der Aufsichtsbehörde im jeweiligen Prüfungsschritt 

bei Ihnen angeforderten Unterlagen vor – dies vermeidet nicht erforderlichen Auf-

wand: nicht immer werden alle der folgenden Unterlagen für die Prüfung benötigt! 
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• Übersicht der von Ihnen im Prüfungszeitraum begründeten, laufenden und been-

deten Geschäftsbeziehungen 

• sämtliche Aufzeichnungen einschließlich der Ausweiskopien/Registerauszüge im 

Zusammenhang mit 

▪ der Identifizierung des Vertragspartners, der ggf. für diese auftretenden Per-

sonen und der Prüfung, ob diese hierzu berechtigt sind, 

• der Abklärung und Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten, 

• der Feststellung, ob der Vertragspartner oder die wirtschaftlich Berechtigten 

so genannte „politisch exponierte Personen“ bzw. Familienmitglieder oder 

nahestehende Personen von solchen sind, 

• der Einzelfallbewertung im Hinblick auf das mit dem Geschäft verbundene 

Risiko 

• ggf. Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Verdachtsmomenten. 

 

▪ Auskunftsverweigerungsrecht, aber kein „Vorlageverweigerungsrecht“: 

Sie können gemäß § 52 Abs. 4 GwG die Auskunft auf solche Fragen verweigern, de-

ren Beantwortung Sie selbst oder einen Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Ver-

folgung oder eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens aussetzen würde. Angeforderte 

Unterlagen oder solche, die bei einer Vor-Ort-Kontrolle verlangt werden, müssen Sie 

im Rahmen der Prüfung aber immer vorlegen (§ 52 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 GwG). 

 

▪ Weitere Informationen zu den Pflichten: 

Auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt über den Pfad 

Sicherheit – und - Kommunales – Gefahrenabwehr – Geldwäsche.          

 

 Ihr Team „Geldwäscheprävention“ beim  

Regierungspräsidium  

Darmstadt 

Kontakt: geldwaeschepraevention@rpda.hessen.de; 

Ansprechpartnerin: Penelope Schneider,  

Dezernat I 18, Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Telefon: 06151 12 4747 
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